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Aus Zurich.
Im Kantonsrate kam den 15. ds. auch das Erz iehungs Wesen in Be-

Handlung. Wir zitieren aus den bezüglichen Verhandlungen au Hand der „N.
Z. Z.' folgendes:

Die Kommission hat das Gefühl, daß an der Kantonsschule zu leicht vom
Turnen dispensiert wurde; wir sollen ein gesundes, kräftiges Volk erziehen.

Am Lehrer-Seminar lieh die Disziplin zu wünschen übrig; es wurde u. a.
auch eine gesellige Vereinigung der Zöglinge aufgelöst. Fr id Sri erklärt die

Art der Maßregelung, wie sie erfolgt ist, als nicht im Verhältnis zum Ver-
gehen stehend. Erziehungs-Tirektor Ernst antwortet darauf in der Hauptsache
mit Mimik. Die Eltern waren der Aufsichts-Kommission offenbar dankbar für
die Einmischung; von daher sind wenigstens keine Reklamationen erfolgt.

Volksschulwesen. Die Kommission spricht den Bestrebungen auf Vereinigung
kleiner Schulgemeinden ihre Sympathie aus. Fritöri zieht die Art und Weise,
wie die Stadt Zürich die Frage der Erhöhung der Lehrerbesol-
düngen begleitet, in die Diskussion. Die Lehrerschaft der Stadt Zürich
müsse dagegen protestieren, daß man ihr die Besoldungserhöhung vorenthält, sie

in einen Sparhafen legt. Die Lehrer der Stadt Zürich sind majorenn. Was
sagen die Vertreter der Landschaft zu diesem eigenmächtigen Vorgehen der
Stadt? Dr. Mousson, Schulvorstand der Stadt Zürich, vom Vorredner
provoziert, erläutert den Fall. Die Geaieindeerdnung von 1893 brachte die Be-
soldung der Lehrer in ein gewisses Verhältnis zu den übrigen Beamtenbesol-
düngen, für die meisten Lehrer erfolgte eine Erhöhung. Die Stadt Zürich dachte

seither selbständig an weitere Besoldungserhöhung. Zwischen hinein kam das
kantonale Gesetz. Natürlich muß auch in der Stadt eine Erhöhung eintreten,
es kamen aber Opportunitätsgründe für eine etwelche Verschiebung in Frage
auf Grund der Auffassung, daß die Stadt durch das kantonale Gesetz an sich

noch nicht zu einer Erhöhung ihrer Lehrerbesoldungen gezwungen sei. Man hält
es für zweckmäßig, nicht bloß mit einer Erhöhung der Lehrcrbesoldungen vor
das Volk zu gehen und die Angelegenheit in der neuen Gemeindeordnung zu
regeln. Indessen legt man die Betreffnisse für spätere Auszahlung zurück; es

hat nicht die Meinung, daß der moralische Anspruch der Lehrer bestritten werde,
man mutet ihnen nur eine Wartefrist zu. Die Lehrer haben die Sache nun vor
die Gerichte gebracht, heute war Vorstand vor Friedensrichteramt. Die
Sache gehört im jetzigen Stadium nicdt mehr vor den Kantonsrat. Dieser
Meinung ist auch Dr. Wettstein. Die Lehrerschaft hätte besser gleich von
Anfang Hand zu einer Verständigung geboten, sie wäre leicht möglich gewesen.

Sigg erklärt, die Stadt Zürich habe in der Affäre durchaus korrekt gehan-
delt, ihre Verfassung respektiert. Gegenüber Bedenken Wehrlis beweisen Dr.
Wettstein und Dr. Mousson, daß die Bundessubvention mit dem Streit
nichts zu tun habe, aus diesem Gesichtspunkte die Stadt Zürich nicht gezwungen
sei, die Besoldungsausdesserungen sofort auszuzahlen. Erziehungs-Direktor Ernst
hält die Zusammenfassung der verschiedenen Komponenten der Lehrerbesoldung,
wie die Stadt Zürich sie übt, für gesetzwidrig, aus diesem Modus resultiert
auch der Streit.

Auf die Fürsorge für dürftige Schulkinder empfiehlt die Kommission er-
höhten Bedacht zu n-hmen und bei Lehrmitteln und Schulmaterialien unnötige
Ausgaben zu vermeiden.
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